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Appenzell, 27. Februar 2014

0
Revision des Bundesgesetzes über die Informationssysteme des Bundes im Bereich
Sport (IBSG)
Stellungnahme Kanton Appenzell 1. Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Dezember 2013 in Sachen Revision des Bun
desgesetzes über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG). Die Stan
deskommission nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die vorgeschlagene Revision erscheint der Standeskommission grundsätzlich sinnvoll und
zweckmässig. Sie wünscht aber noch folgende Anpassungen:

3. Abschnitt: Nationales Informationssystem für Sport

Art. 11 Datenbekanntgabe

Dass die Daten den betroffenen Stellen und Personen zugänglich gemacht werden können,
ist richtig. Der Ablauf sollte aber möglichst einfach gehalten werden. Wir schlagen folgende
Anpassung vor:

„Das BASPO kann die Daten auf Gesuch durch ein einfaches Abrufverfahren folgenden Stel
len und Personen zugänglich machen: (...)“

7. Abschnitt: Informationssysteme zur Kursevaluation

Gemäss Art. 43 Abs. 3 der Verordnung des VBS über Sportförderungsprogramme und
-projekte (VSpoFöP) vom 25. Mai 2012 kann das Bundesamt für Sport (BASPO) J+S-Exper
tinnen und Experten beauftragen, J+S-Angebote und Angebote der Kaderbildung einer Qua
litätskontrolle vor Ort zu unterziehen, das heisst eine Kursevaluation durchzuführen. Damit
solche Qualitätskontrollen bei Bedarf auch den Kantonen übertragen und diesen entschädigt
werden können, sollten folgende Ergänzungen vorgenommen werden:
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Art. 25 Zweck

Das Informationssystem zur Kursevaluation dient dem BASPO und den für die Durchfüh
rung der Kurse und Lehrveranstaltungen mitverantwortlichen Dritten zur Evaluation
von Kursen und Lehrveranstaltungen, die:

a) vom BASPO oder vom BASPO beauftragten Dritten durchgeführt werden;
b) von Dritten durchgeführt werden und mit Beiträgen des Bundes unterstützt werden.

Art. 27 Datenbeschaffung

Abs. 1 Das BASPO beschafft die Daten bei (...)

Abs. 2 Das BASPO kann die für die Belange des Sports zuständigen Behörden der Kantone

Q und nationale Sport- und Jugendverbände, die nach dem SpoFöG am Vollzug von „Jugend÷Spoif‘ mitverantwortlich sind, ermächtigen, Daten zu beschaffen.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten um Berücksichtigung
unserer Bemerkungen.

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
De atschr iber:
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